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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Form-
gussstück mit Lichtleiter und ein Verfahren zum Herstel-
len eines solchen.
[0002] Moderne Lichtleiter erlauben das Leiten von
Licht auf komplexen Bahnen. Dabei können Lichtleiter in
festen Materialien aufgenommen werden. Dies erlaubt
insbesondere in der Bau- und Möbelindustrie das Bereit-
stellen von punktuell leuchtenden Strukturen, an denen
jeweils ein Ende eines Lichtleiters Licht bereitstellt, das
von einer Lichtquelle am anderen Ende des Lichtleiters
stammt.
[0003] Die Verwendung von Lichtleitern, die in festen
Materialien aufgenommen sind, wurde bereits in Druck-
schriften des Standes der Technik offenbart. Die DE 195
04 996 A1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung einer
Leuchtanzeige-Vorrichtung und eine nach diesem Ver-
fahren hergestellte Leuchtanzeigevorrichtung. Zur
schnelleren Herstellung der Leuchtanzeigen kann eine
Schablonenplatte eingesetzt werden, in die Lichtleitfa-
sern in Einsteckbohrungen aufnehmbar sind. Die mit
Lichtleitern versehene Schablonenplatte ist Bestandteil
der Formplatte der Anzeigenfläche und mit dieser ver-
bindbar. Somit liegt die Schablonenplatte als Teil der äu-
ßeren Form der Anzeigenfläche vor und die Lichtleiter
werden insbesondere nicht in ein festes Material aufge-
nommen.
[0004] In DE 20 2011 110 213 U1 wird eine Gussform
zur Herstellung eines Formkörpers mit Lichtleitern, die
aus fünf Schalungselementen besteht, offenbart. Inner-
halb der Gussform werden die Lichtleiter mittels eines
zylindrischen Hülsenelements durch eine Öffnung ein-
gebracht. Daran anschließend wird die Gussform mit den
darin befindlichen Lichtleitern mit einer härtbaren oder
aushärtbaren gießfähigen Masse aufgefüllt. Nach dem
Härten bzw. Aushärten werden die Schalungselemente
wieder entfernt. Das Hülsenelement dient zum Ausbilden
eines Hohlraums im Inneren des zu fertigenden Form-
körpers. Ohne das Hülsenelement werden die einzelnen
Lichtleiterbündel bzw. das Gesamtbündel der Lichtleiter
durch eine Durchgangsöffnung hindurch auf die Außen-
seite der gebildeten Gussform geführt.
[0005] Analog zu DE 20 2011 110 213 U1 wird in der
DE 295 22 298 U1 ebenfalls eine Form (Korpus) aus
Schulungselementen offenbart, in deren Seitenwand ei-
ne Öffnung zur Einbringen von Lichtleitern vorgesehen
ist. Ein Immisionsstück, in dem eine Vielzahl an Lichtlei-
tern zusammengefasst ist, wird durch die Öffnung hin-
durchgesteckt und überragt die äußere Oberfläche. Im
Inneren der Form sind die Lichtleiter vollkommen frei an-
geordnet, eine Lochmaske oder Ähnliches liegt im Inne-
ren der Form und des darin entstehenden Gusskörpers
nicht vor.
[0006] Ein Bauelement mit interner Leiteranordnung
und ein Verfahren zur Herstellung eines Bauelements
mit interner Leiteranordnung ist in EP 2 179 106 A1 bzw.
in WO 2009/016151 A1 offenbart. Das Bauelement be-

steht aus einer im Wesentlichen flächigen Grundlage,
die aus unterschiedlichen Fäden gebildet wird, wobei die
Fäden beispielsweise zueinander gekreuzt vorliegen
können. Im oberen Bereich des Bauelements ist eine Be-
grenzungsfläche angeordnet, die von der Grundlage
durch Polfäden auf Abstand gehalten wird, wobei die Pol-
fäden als flexible Lichtleiter vorliegen. Das Verfahren zur
Herstellung des Bauelements mit wenigstens einer inter-
nen Lichtleiteranordnung weist zumindest die Schritte
auf: 1. Bereitstellen wenigstens einer Leiteranordnung
mit einer im Wesentlichen flächigen Grundlage und einer
Begrenzungsfläche die mittels Polfäden voneinander be-
abstandet sind. 2. Aufstellen oder Abheben der Polfäden
aus der Grundfläche oder der Begrenzungsfläche, 3. Zu-
mindest partielles Anordnen einer fließfähigen Masse um
die Leiteranordnung, 4. Verfestigen der Masse und 5.
Bearbeiten zumindest eines Abschnitts der Leitermasse,
die von der Masse aus Schritt 3 umgeben ist.
[0007] In der Druckschrift EP 1 970 179 A2 sind ein
Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung eines
lichtundurchlässigen Mehrschicht-Verbund-Bauele-
ments für Fassaden offenbart. Das Bauelement besteht
aus einer aus Beton gebundenen Werkstoffstruktur und
weist vorwiegend parallel zueinander darin angeordnete
lichtleitende Körper auf. Aufgrund der Einbettung der
lichtleitenden Körper ist das Bauelement lichtdurchläs-
sig. Die Sichtseite besteht aus einer Vorsatzschicht aus
einem Betonwerkstoff, hinter welcher beabstandet eine
Dämmschicht angeordnet ist. Die Dämmschicht kann in
Form einer geschäumten Kunststoffplatte vorliegen,
durch den die einzelnen Lichtleiterkörper hindurchge-
führt sind.
[0008] Eine Bauplatte mit Illuminations- bzw. Leucht-
elementen und ein Verfahren zu deren Herstellung sind
in der Offenlegungsschrift DE 10 2008 003 016 A1 of-
fenbart. Die rechteckförmige Bauplatte weist am Rand
eine Lichtanschlussstelle auf, von der eingespeistes
Licht innerhalb der Bauplatte zu Endstellen von Lichtlei-
tern an der Bauplattenoberfläche geführt wird. Bei Ein-
schalten einer Lichtquelle an der Lichtanschlussstelle
wird die Bauplatte dann durch Lichtpunkte illuminiert.
[0009] Ausgehend vom Stand der Technik besteht das
Problem, Lichtleiter in Formgussstücken einzuschlie-
ßen, die einerseits einer vorgegebenen Anordnung in
den Formgussstücken gehorchen und die andererseits
während des Herstellungsprozesses nicht abknicken
und/oder nicht an die Oberfläche des Formgussstücks
treten oder sogar nach Entfernen der Gussform aus der
Oberfläche des Formgussstücks austreten.
[0010] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht daher darin, ein leicht herzustellendes Formguss-
stück mit Lichtleiter und ein entsprechendes Herstel-
lungsverfahren bereitzustellen, wobei vor allem eine ge-
zielte Anordnung der Lichtleiter im Formgussstück er-
reicht werden soll. Außerdem soll ein Abknicken der
Lichtleiter insbesondere in den Randbereichen und ein
Hervortreten der Lichtleiter an einer der Oberflächen des
Formgussstücks verhindert werden.
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[0011] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der un-
abhängigen Ansprüche gelöst.
[0012] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen
und der Beschreibung.
[0013] Im Rahmen dieser Beschreibung kann ein
Formgussmaterial im Wesentlichen jegliches Material
bezeichnen, welches sich, etwa in flüssiger und/oder
zähflüssiger und/oder viskoser Zusammensetzung, in ei-
ne Gussform einbringen und aushärten lässt, um sich
auf diese Art in eine durch die Gussform vorgegebene
Gestalt bringen zu lassen. Das Einbringen kann bei-
spielsweise Gießen und/oder Einspritzen und/oder an-
dere Arten des Einfüllens umfassen.
[0014] Aushärten kann etwa Trocknen und/oder Ab-
binden und/oder Erwärmen umfassen, und beispielswei-
se passiv und/oder aktiv mit einem geeignetem Hilfsmit-
tel wie einem Strahler und/oder einer Heizeinrichtung
und/oder einem Gebläse und/oder einem chemischen
Zusatz durchgeführt und/oder erreicht werden. Form-
gussmaterial kann etwa Beton und/oder Gips und/oder
Plastik und/oder Polymerbeton und/oder Harz oder ähn-
liche Materialien umfassen. Ausgehärtetes Formguss-
material kann einen Formgusskörper ausbilden. Ein
Lichtleiter kann allgemein einen Leitkörper umfassen
und/oder dazu ausgebildet sein, Licht innerhalb eines
Leitkörper zu leiten, insbesondere optisches Licht
und/oder Licht in dem optischen Spektrum nahen Fre-
quenzbereichen, etwa Infrarot und/oder Ultraviolett. Ein
Lichtleiter kann Fasermaterial, etwa Optikfasern,
und/oder Plastik und/oder Glas und/oder anderes, op-
tisch transparentes und/oder geeignet reflektives Mate-
rial umfassen; insbesondere kann ein Leitkörper solches
Material umfassen und/oder daraus ausgebildet sein. Ein
Lichtleiter kann fadenartig ausgebildet sein und/oder
biegbar und/oder verformbar sein. Allgemein kann ein
Lichtleiter derart ausgebildet sein, dass Licht, welches
an einem seiner Enden eintritt, an dem anderen Ender
wieder austritt, ohne während der Transmission zwi-
schen den Enden wesentliche Verluste durch Abstrah-
lung durch die Wände des Lichtleiters zu erleiden. Eine
Beleuchtungseinrichtung kann allgemein eine oder meh-
rere Leuchtkörper umfassen, welche zum Erzeugen
und/oder Abstrahlen von Licht, insbesondere optischem
Licht und/oder Infrarotlicht und/oder UV-Licht ausgebil-
det sein können. Es kann vorgesehen sein, dass unter-
schiedliche Leuchtkörper einer Beleuchtungseinrichtung
zum Erzeugen und/oder Abstrahlen von Licht unter-
schiedlicher Wellenlänge ausgebildet und/oder einstell-
bar sind. Leuchtkörper können etwa Glühbirnen
und/oder Quecksilberbirnen und/oder LEDs und/oder
Laser und/oder jede andere Art von Einrichtung zum Er-
zeugen von Licht umfassen. Auch Tageslicht kann als
Beleuchtungseinrichtung dienen. Eine Beleuchtungsein-
richtung kann dazu ausgebildet oder angeordnet oder
anordenbar sein, jeweils ein Ende eines oder mehrerer
Lichtleiter anzustrahlen, um das jeweils andere Ende
zum Leuchten zu bringen, indem sich das Licht durch die

jeweiligen Lichtleiter ausbreitet. Ein Lichtleiterbündel
kann mehrere Lichtleiter umfassen, die gemeinsam ge-
führt sind und/oder zwischen denen kein oder nur ein
geringer Zwischenabstand ausgebildet ist. Der Quer-
schnittsdurchmesser einer Lichtleiters kann vorzugswei-
se in einem Bereich von 1 mm oder weniger liegen. Ein
Formgusskörper kann eine regelmäßige Form, wie die
einer Platte und/oder eines Quaders annehmen oder an-
ders geformt sein, etwa eine komplexere Form aufwei-
sen, insbesondere gussfähige Winkel und/oder Bögen.
Es ist vorstellbar, dass der Formgusskörper als ein Guss-
stein oder Gusselement für das Bauwesen, insbesonde-
re für eine Innenanordnung beim Hausbau, und/oder ei-
ne Küchenplatte und/oder für den Sanitärbereich oder
ähnliches vorgesehen ist. Eine Anordnung von zur An-
strahlung durch eine gemeinsame Beleuchtungseinrich-
tung und/oder einen oder mehrere Leuchtkörper vorge-
sehenen Enden von Lichtleitern kann als Anstrahlzone
bezeichnet werden.
[0015] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Form-
gussstück, welches einen Formgusskörper umfasst, wel-
cher aus ausgehärtetem Formgussmaterial ausgebildet
ist. In dem Formgusskörper ist mindestens ein Lichtleiter
aufgenommen. Ferner ist mindestens eine Lichtleiter-
maske in dem Formgusskörper aufgenommen, wobei
der mindestens eine Lichtleiter vermittels der Lichtleiter-
maske innerhalb des Formgusskörpers geführt ist und
wobei beabstandet von der mindestens einen Lichtleiter-
maske eine weitere Lichtleitermaske angeordnet ist und
der mindestens eine Lichtleiter zwischen der mindestens
einen Lichtleitermaske und der weiteren Lichtleitermas-
ke eingeklemmt ist.
Somit lässt sich der mindestens eine Lichtleiter gut defi-
niert innerhalb des Formgusskörpers anordnen und füh-
ren und es lassen sich bei der Herstellung größerer An-
zahlen von Formgussstücken leicht reproduzierbare
Lichtleiterpfade anlegen. Es lassen sich auch im Wesent-
lichen beliebige Leuchtanordnungen von Lichtleitern
ausbilden, die auf einfache Art zu definierten Anstrahl-
zonen zusammengeführt werden können. Allgemein
kann ein Lichtleiter derart angeordnet sein, dass eines,
insbesondere ein zum Leuchten vorgesehenes Ende,
seiner Enden oder beide Enden an einer Fläche, insbe-
sondere einer Außenfläche, des Formgusskörpers an-
stehen, insbesondere fluchtend an einer Fläche oder Au-
ßenfläche anstehen und/oder davon hervorstehen
und/oder nicht durch Formgussmaterial abgedeckt
und/oder von außen sichtbar und/oder transparent
und/oder mit Licht anstrahlbar sind. Die Enden können
jeweils Leuchtpunkte und/oder beleuchtbare Punkte ins-
besondere einer Anstrahlzone bilden. Es können meh-
rere, insbesondere sehr viele Lichtleiter vorgesehen
sein, etwa mehr als 10, mehr als 100, mehr als 500 Licht-
leiter, je nach Bedarf und Oberflächengröße des Form-
gusskörpers. Die Enden eines Lichtleiters können
zweckmäßig an unterschiedlichen Flächen des Form-
gusskörpers anstehen wie oben beschrieben. Es kann
vorgesehen sein, dass der Formgusskörper eine oder
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mehrere Abstrahlflächen aufweist, an denen jeweils En-
den von Lichtleiter anstehen können. Das Formguss-
stück kann eine Beleuchtungseinrichtung aufweisen
und/oder mit einer solchen kombiniert oder kombinierbar
sein. Es kann mindestens eine Anstrahlzone vorgesehen
sein, in welcher ein oder mehrere Lichtleiter und/oder
mindestens ein Lichtleiterbündel beziehungsweise de-
ren eine Enden durch eine Beleuchtungseinrichtung
und/oder zumindest einen zugeordneten Leuchtkörper-
angestrahlt werden und/oder anstrahlbar sind, insbeson-
dere eine gemeinsame Anstrahlzone, in welcher mehre-
re Lichtleiter und/oder mindestens ein Lichtleiterbündel
beziehungsweise deren eine Enden durch eine Beleuch-
tungseinrichtung und/oder zumindest einen zugeordne-
ten Leuchtkörperangestrahlt werden und/oder anstrahl-
bar sind. Das Führen eines Lichtleiters vermittels einer
Lichtleitermaske kann insbesondere bedeuten, dass ein
Lichtleiter die Lichtleitermaske zumindest stellenweise
direkt und/oder indirekt, insbesondere durch Zusammen-
wirkung mit anderen Lichtleitern, derart berührt, dass sei-
ne Ausrichtung und/oder Ausbreitung in Längserste-
ckung durch diese Berührung definiert und/oder be-
stimmt und/oder geändert ist. Eine Lichtleitermaske kann
allgemein mindestens eine oder mehrere Öffnungen auf-
weisen, deren Durchmesser jeweils größer als der
Durchmesser mindestens eines Lichtleiters und/oder ei-
ne vorbestimmten Anzahl von Lichtleitern ausgebildet
sein kann. Die Anzahl kann der Anzahl von Lichtleitern
entsprechen, die jeweils dazu vorgesehen sein können,
durch die jeweilige Öffnung hindurchgeführt zu werden.
Mehrere Lichtleiter können aus verschiedener Richtung
zu einer gemeinsamen und/oder nahe aneinander lie-
genden Öffnungen geführt sein, um dort zu einem Licht-
leiterbündel zusammengeführt zu sein. Die Enden eines
Lichtleiters können allgemein an unterschiedlichen oder
derselben Fläche des Formgusskörpers anstehen. Bei
einer Variante kann vorgesehen sein, dass ein Ende ei-
nes Lichtleiter an einer Außenfläche ansteht und ein an-
deres Ende an einer dieser im Wesentlichen gegenüber-
liegenden Fläche. Es ist beispielsweise auch vorstellbar,
dass das andere Ende an einer quer und/oder schräg
zur Außenfläche stehenden Fläche ansteht, etwa einer
zur Außenfläche seitlichen Fläche. Der Formgusskörper
kann eine Aufnahme zur Aufnahme mindestens einer Be-
leuchtungseinrichtung aufweisen, etwa eine Vertiefung
mit einer Öffnung, welche offen oder verschließbar sein
kann. Die Öffnung und/oder Aufnahme kann an jeder be-
liebige Seite des Formgusskörpers ausgebildet sein, ins-
besondere in einer quer zur Außenfläche und/oder Ab-
strahlfläche stehenden Seite des Formgusskörpers aus-
gebildet sein. Eine Aufnahme kann durch einen Aufnah-
memantel definiert und/oder umgeben sein, welcher zu-
mindest teilweise im Formgusskörper aufgenommen
sein kann. Ein solcher Aufnahmemantel kann in der
Gussform angeordnet sein, um die Aufnahme umgießen
zu lassen und etwa ein Rohrabschnitt und/oder ein
Schlauch sein, insbesondere ein gebogener und/oder
angewinkelter Aufnahmemantel oder Schlauch. Allge-

mein kann eine solche Aufnahme beim Formgießen
und/oder nachträglich durch Nachbearbeitung ausgebil-
det sein. Somit kann die Beleuchtungseinrichtung platz-
sparend im Formgusskörper angeordnet werden. Inner-
halb der Aufnahme kann mindestens eine Anstrahlzone
mit jeweils einem anstehenden Ende mindestens einen
Lichtleiters ausgebildet sein. Die Lichtleitermaske er-
leichtert das Bündeln und insbesondere das Führen der
Lichtleiter in Winkeln und/oder Bögen. Allgemein kann
eine Lichtleitermaske im Wesentlichen vollständig von
Formgussmaterial und/oder von Formgusskörper umge-
ben sein und/oder darin aufgenommen sein. Es ist auch
vorstellbar, dass Endbereiche der Lichtleitermaske an
einer Seitenfläche des Formgusskörpers anstehen
und/oder bis zu einer Seitenfläche oder darüber hinaus
ragen. Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein,
dass Halteeinrichtungen, welche zum Halten einer Licht-
leitermaske in einer Gussform verwendet wurden, im
Formgusskörper aufgenommen und/oder von Form-
gussmaterial umgeben sind und/oder mindestens bis zu
einer Außenfläche, etwa einer Seitenfläche und/oder Bo-
denfläche und/oder oberen Fläche, und/oder darüber hi-
naus ragen. Über Seitenflächen herausragende Enden
von Lichtleitern und/oder einer Lichtleitermaske
und/oder Halteeinrichtungen können bei der Nachbear-
beitung des Formgussstücks entfernbar sein, etwa durch
Schneiden und/oder Sägen und/oder Schleifen. Inner-
halb des Formgusskörpers sind mehrere Lichtleitermas-
ken aufgenommen, insbesondere genau zwei Lichtlei-
termasken, vermittels welcher mindestens ein Lichtleiter
geführt sein kann, etwa indem ein oder mehrere Licht-
leiter zwischen den Masken angeordnet und/oder geführt
sind. Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein,
dass unterschiedliche Lichtleiter durch unterschiedliche
Masken geführt sind. Eine Lichtleitermaske kann sich all-
gemein über einen Querschnitt des Formgusskörpers
oder über einen Teilbereich des Formgusskörpers er-
strecken. Allgemein kann vorgesehen sein, dass die Ge-
samtleuchtfläche von Leitern an einer Abstrahlfläche
und/oder Außenfläche deutlich geringer ist als die Ge-
samtfläche dieser Fläche, insbesondere weniger als
20%, weniger als 10% oder weniger als 5% dieser Fläche
beträgt. Dabei kann die Gesamtleuchtfläche als die Sum-
me der Querschnittsflächen der zum Leuchten vorgese-
henen Lichtleiterenden angesehen werden. Unter-
schiedliche Lichtleiter können unterschiedliche Gesamt-
längen aufweisen. Ein oder mehrere Lichtleiter können
vermittels einer Lichtleitermaske einer Aufnahme
und/oder einem Aufnahmemantel wie etwa einem Rohr-
abschnitt und/oder einem Schlauch zugeführt sein, wel-
cher in dem Formgusskörper aufgenommen sein kann
und/oder aus diesem zumindest teilweise herausragen
kann. Diese Lichtleiter können zu einer die Aufnahme
und/oder den Rohrabschnitt begrenzenden Fläche des
Formgusskörpers geführt sein und dort eine insbeson-
dere eine Anstrahlzone bilden; es ist jedoch auch mög-
lich, dass sie eine Abstrahlfläche bilden, etwa um Licht
von Außen in die Aufnahme zu leiten. Eine Lichtleiter-
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maske kann allgemein aus jedem geeigneten Material
hergestellt sein, welches ein Führen von Lichtleitern im
Formgussmaterial erlaubt, etwa einem metallischen Ma-
terial wie Stahl, Eisen, Kupfer oder Legierungen davon,
und/oder Plastik und/oder natürlichem Material wie Holz.
Alternativ oder zusätzlich kann das Material einer Licht-
leitermaske flexibles und/oder spannbares Material um-
fassen oder als solches ausgebildet sein, etwa als Be-
wehrungsmatte und/oder Bewehrungsnetz und/oder
Kohlefasernetz und/oder -matte. Das Material einer
Lichtleitermaske kann in das des Formgusskörpers ein-
gelegt sein und/oder sich davon unterscheiden. Eine
Maske kann allgemeine eine Struktur mit einer im Ver-
gleich zur Höhe des Formkörpers geringen Höhe be-
zeichnen, insbesondere eine Platte und/oder Gitterstruk-
tur und/oder eine verformte Platte, insbesondere eine
Platte mit unebenen Höhenprofil. Es können Abstandse-
lemente in dem Formgusskörper vorgesehen sein, wel-
che einen Abstand zwischen zwei Lichtleitermasken
und/oder zwischen einer Lichtleitermaske und einer Au-
ßenfläche des Formgusskörpers definieren, insbeson-
dere zwischen einer Lichtleitermaske und einer im We-
sentlichen zu dieser parallel verlaufenden Außenfläche.
Für den Fall, dass mehrere unterschiedliche Lichtleiter-
masken vorgesehen sind, können diese hinsichtlich ihrer
Form, Struktur und/oder Öffnungsanordnung und/oder
Querschnitts- und/oder Höhenprofil und/oder Material
und/oder Lage, insbesondere hinsichtlich einer Verkip-
pung, unterschiedlich ausgebildet sein.
[0016] Es kann vorgesehen sein, dass die mindestens
eine Lichtleitermaske als Gitter oder Lochplatte oder Mat-
te oder Netz ausgebildet ist und/oder solches umfasst,
etwa eine metallische Lochplatte oder ein Bewehrungs-
netz oder eine Bewehrungsmatte oder ein Kohlefaser-
netz oder eine Kohlefasermatte. Eine solche Maske lässt
sich leicht in eine Gussform einsetzen und mit Formguss-
material umgeben. Alternativ oder zusätzlich kann eine
Lichtleitermaske als Rohrabschnitt und/oder Aufnahme-
mantel ausgebildet sein und/oder einen solchen umfas-
sen. Die Maske kann allgemein ein oder mehrere Löcher
aufweisen und starr, etwa als harte Platte, oder alternativ
weich und/oder elastisch ausgebildet sein, etwa als Netz.
[0017] Bei einer Variante können mehrere Lichtleiter
durch die mindestens eine Lichtleitermaske zu einem
Lichtleiterbündel gebündelt sein. Ein solches Bündel
kann leicht insbesondere einer Beleuchtungseinrichtung
und/oder einer Anstrahlzone zugeführt werden. Dabei
können die Lichtleiter zu einem Bündelungsbereich der
Lichtleitermaske geführt sein, etwa einem oder mehreren
Bündelungslöchern oder -öffnungen.
[0018] Der mindestens eine Lichtleiter kann in eine Au-
ßenfläche des Formgusskörpers geführt sein. Insbeson-
dere kann jeweils ein Ende des mindestens einen Licht-
leiters an einer Außenfläche anstehen und/oder an die-
ser einen Leuchteffekt hervorzurufen vermögen. Eine
Außenfläche, an welcher ein oder mehrere Lichtleiteren-
den anstehen, kann allgemein als Abstrahlfläche ange-
sehen sein. Die einen Enden können jeweils zufällig

und/oder in definiertem Muster an der Außenfläche an-
stehen. Die anderen Enden der Lichtleiter können jeweils
einer Anstrahlzone zugeführt sein, welche jeweils an ei-
ner anderen Außenfläche, welche eventuell nicht zur
Verwendung als Abstrahlfläche vorgesehen sein kann,
und/oder in einer Aufnahme des Formgusskörpers vor-
gesehen sein kann.
[0019] Mehrere Lichtleiter, insbesondere in Form ei-
nes oder mehrerer Lichtleiterbündel, können durch die
mindestens eine Lichtleitermaske zu einer gemeinsa-
men Beleuchtungseinrichtung geführt oder führbar sein.
Somit lassen sich mehrere Lichtleiter auf einmal anstrah-
len. Insbesondere können die Enden der Lichtleiter
und/oder des Lichtleiterbündels zu einer Anstrahlzone
angeordnet sein.
[0020] Allgemein kann die mindestens eine Lichtleiter-
maske gebogen und/oder gewellt und/oder angewinkelt
und/oder in ihrem Höhenprofil verformt sein. Somit las-
sen sich etwa bei komplex geformten Formgusskörpern
und/oder komplexen Beleuchtungsmustern Lichtleiter
durch eine entsprechende Maske leicht führen.
[0021] Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren
zum Herstellen eines Formgussstücks, insbesondere ei-
nes hierin beschriebenen Formgussstücks. Das Verfah-
ren umfasst das Einbringen mindestens eines Lichtlei-
ters in eine Gussform und das Einbringen mindestens
einer Lichtleitermaske in die Gussform. Ferner ist das
Anordnen des mindestens einen Lichtleiters derart vor-
gesehen, dass er durch die mindestens eine Lichtleiter-
maske geführt wird. Darüber hinaus ist ein Einbringen
einer weiteren Lichtleitermaske (18) und dabei Einklem-
men des mindestens einen Lichtleiters (22) zwischen der
mindestens einen Lichtleitermaske (16) und der weiteren
Lichtleitermaske (18)vorgesehen. Das Verfahren um-
fasst auch das Einfüllen von Gussmaterial in die Guss-
form derart, dass die mindestens eine Lichtleitermaske,
die weitere Lichtleitermaske und/oder der mindestens ei-
ne Lichtleiter durch das Gussmaterial umgeben ist. Das
Gussmaterial kann insbesondere hierin beschriebenes
Formgussmaterial sein. Die Schritte können wie aufge-
führt nacheinander oder zumindest teilweise parallel
oder auf in geänderter Reihenfolge durchgeführt werden.
Insbesondere können die mindestens eine Lichtleiter-
maske und der mindestens eine Lichtleiter im Wesentli-
chen gleichzeitig und/oder abwechselnd in mehreren
Schritten eingebracht werden oder die mindestens eine
Lichtleitermaske kann vor dem mindestens einen Licht-
leiter eingebracht werden. Das Einbringen der Lichtlei-
termaske kann umfassen, die Lichtleitermaske vermittels
einer oder mehrerer Halteeinrichtungen, etwa Haken
und/oder Haltestangen und/oder Schnüren, an der Guss-
form anzubringen und/oder zu befestigen und/oder zu
lagern und/oder aufzuhängen. Mindestens eine Lichtlei-
termaske kann nach und/oder beim Anordnen der Licht-
leiter und/oder vor dem Einfüllen von Gussmaterial ver-
schiebbar sein oder verschoben werden. Insbesondere
kann vorgesehen sein, dass nach dem Anordnen der
Lichtleiter zwei oder mehr Lichtleitermasken näher anei-
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nander verschoben werden, etwa indem ein Maske zu
einer anderen hin bewegt wird, beispielsweise um zwi-
schen den Masken verlaufende Lichtleiter einzuklem-
men. Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein,
die mindestens eine Lichtleitermaske auf zuvor einge-
führtem Formgussmaterial zu lagern und später mit mehr
Formgussmaterial zu umgeben. Allgemein kann die min-
destens eine Maske derart angeordnet und/oder ausge-
bildet sein, dass ein Formgussmaterial auf beiden Seiten
der Maske in die Gussform einfüllbar ist, etwa indem ge-
eignete Öffnungen und/oder Ränder vorgesehen sind.
Das Anordnen des mindestens einen Lichtleiters kann
umfassen, den Lichtleiter in Kontakt mit der mindestens
einen Maske zu bringen, etwa direkt oder indirekt, ins-
besondere vermittels Zusammenwirkung mehrerer
Lichtleiter, beispielsweise beim Bündeln von Lichtleitern.
Alternativ oder zusätzlich kann das Anordnen und/oder
der Kontakt das Führen eines Lichtleiters in die mindes-
tens eine Maske und/oder Hindurchführen durch mindes-
tens eine Öffnung der Maske und/oder Schlängeln ent-
lang der Maske und/oder durch eine oder mehrere Öff-
nungen einer oder mehrerer Masken hindurch und/oder
Anlegen an die Maske und/oder Biegen des Lichtleiters
durch eine oder mehrere Masken umfassen. Insbeson-
dere kann ein Biegen und/oder Umlenken und/oder Füh-
ren vermittels einer Maske oder insbesondere vermittels
zweier Masken vorgesehen sein, zwischen welchen ein
Lichtleiter geführt und/oder angelegt und/oder geklemmt
sein kann. Das Anordnen kann insbesondere dazu vor-
gesehen sein, um mindestens einen Lichtleiter oder meh-
rere Lichtleiter, insbesondere ein Bündel, zu einer be-
stimmten Anstrahlzone zu führen und/oder unterschied-
liche Lichtleiter zu unterschiedlichen Anstrahlzonen zu
führen, welche beträchtlich auseinander liegen können.
Dabei können Lichtleiter mit nahe aneinander liegenden
Leuchtenden zu weit auseinander liegenden Anstrahlzo-
nen geführt werden und/oder umgekehrt. Das Anordnen
kann das Anbringen und/oder Befestigen eines Lichtlei-
ters an der Lichtleitermaske umfassen, etwa durch Ver-
knoten und/oder Anbinden und/oder Anklemmen
und/oder Ankleben. Das Verfahren kann das Einfüllen
von Gussmaterial in einem oder mehreren Schritten um-
fassen. Es wird mehr als eine Lichtleitermaske einge-
bracht, insbesondere genau zwei Lichtleitermasken. Das
Verfahren kann das Aushärten des Gussmaterials um-
fassen und/oder das Entfernen des ausgehärteten Form-
gusskörpers und/oder Formgussstücks aus der Guss-
form. Es kann das Entfernen überstehender Enden von
Lichtleitern und/oder Masken und/oder Halteeinrichtun-
gen und/oderAbstandselementen vorgesehen sein, et-
wa durch Nachbearbeiten der Außenflächen, beispiels-
weise durch Schleifen und/oder Schneiden und/oder Sä-
gen. Die Gussform kann derart ausgebildet sein und/oder
Gussmaterial kann derart eingefüllt werden, dass sich
eine Aufnahme in dem Formgusskörper ausbildet, ins-
besondere eine hierin beschriebene Aufnahme für eine
Beleuchtungseinrichtung. Eine Beleuchtungseinrich-
tung kann in eine Aufnahme eingeführt werden und/oder

allgemein an eine durch Enden von Lichtleitern definierte
Anstrahlzone geführt werden, um diese anzustrahlen.
Allgemein kann jeweils das bezüglich des Formguss-
stücks hierin Beschriebene analog oder direkt auf das
Verfahren übertragen werden. Es kann vorgesehen sein,
Abstandselemente in die Gussform einzubringen, um ei-
nen Abstand zwischen einer Lichtleitermaske zu einer
zweiten Lichtleitermaske oder zu einem Verschalungs-
element einer Gussform einzustellen und/oder zu defi-
nieren.
[0022] Es kann insbesondere das Bündeln mehrerer
Lichtleiter vermittels der mindestens einen Lichtleiter-
maske vorgesehen sein. So können etwa Lichtleiter, de-
ren Leuchtenden über eine Abstrahlfläche verteilt sein
sollten, an einen Bündelungsbereich der Maske geführt
werden, welche etwa durch eine Öffnung oder mehrere
benachbarte Öffnungen in der Maske gebildet sein kann
und/oder eine solche Struktur umfassen kann.
[0023] Das Einbringen des mindestens einen Lichtlei-
ters in die Gussform kann das Anbringen des mindestens
einen Lichtleiters an der Gussform umfassen. Das An-
bringen kann etwa das Befestigen und/oder Einstecken
und/oder Hindurchstecken jeweils mindestens eines En-
des oder Endabschnitts des Lichtleiter an oder in ein Ver-
schalungselement oder eine Wand der Gussform umfas-
sen, um das Ende, etwa ein für eine Abstrahlfläche vor-
gesehenes Ende, und/oder den Endabschnitt, zu fixie-
ren. Nach dem Aushärten überstehende Abschnitte des
Lichtleiters können entfernt werden.
[0024] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass min-
destens ein Lichtleiter durch eine Öffnung in der mindes-
tens eine Lichtleitermaske hindurchgeführt wird, etwa
beim Anordnen des Lichtleiters. Somit kann eine einfa-
che Maskenstruktur zum Führen des Lichtleiters verwen-
det werden.
[0025] Im Folgenden werden Varianten von Form-
gusskörpern und von Herstellungsverfahren für Form-
gusskörper mit Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen
beispielshaft erläutert.
[0026] Es zeigen:

Fig.1 eine explodierte schematische Ansicht einer
Gussform für ein Formgussstück; sowie

Fig. 2 schematisch eine Querschnittsansicht eines
Formgussstücks.

[0027] Fig. 1 zeigt schematisch eine Ansicht einer
Gussform 10 für einen Formgusskörper. Die Gussform
10 weist Verschalungselemente 12 auf, um eine Ver-
schalung zu bilden. In dieser Variante können die Sei-
tenverschalungselemente Halteeinrichtungen in Form
von Haken 14 aufweisen. Die Haken 14 dienen dazu,
eine erste als Lochplatte ausgebildete Lichtleitermaske
16 an der zusammengesetzten Schalung zu halten oder
zu lagern. Eine entsprechende Hakenkonstruktion (nicht
gezeigt) kann dazu vorgesehen sein, eine zweite, eben-
falls als Lochplatte ausgebildete Lichtleitermaske 18 zu
halten. Zwischen der ersten Lichtleitermaske 16 und der
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zweiten Lichtleitermaske 18, welche in diesem Beispiel
im Wesentlichen parallel zueinander und zu einer Grund-
fläche der Verschalung und des späteren Formgusskör-
pers angeordnet sind, ist in diesem Beispiel ein Rohrab-
schnitt 20 vorgesehen, welcher zumindest teilweise aus
der Verschalung und/oder dem späteren Formgusskör-
per herausragen kann und/oder zumindest eine Öffnung
zu der durch den Rohrabschnitt 20 definierten Aufnahme
im Formgusskörper bietet. Es sind Lichtleiter 22 vorge-
sehen, welche als optische Fäden oder Fasern ausge-
bildet sind, etwa Glasfasern und/oder Plastikfasern oder
-fäden. Ein Ende eines Lichtleiters 22 ist jeweils an einer
Verschalungsplatte 12 befestigt, in diesem Beispiel sind
die Enden jeweils in die untere Verschalungsplatte 12
gesteckt. Es sind jedoch auch andere Arten der Befesti-
gung möglich und/oder es kann auch vorgesehen sein,
dass Enden an unterschiedlichen Verschalungsplatten
12 befestigt sind. Die der jeweiligen Verschalungsplatte
12 entsprechende Fläche des Formgusskörpers wird
dann jeweils regelmäßig als Abstrahlfläche ausgebildet
sein und/oder zumindest eine Anstrahlzone bereitstellen.
In der Fig. 1 gezeigt sind Lichtleiter 22a, welche durch
die zweite Lichtleitermaske 18 hindurch geführt sind und
dadurch zu einem Lichtleiterbündel 24 zusammenge-
führt sind. Die Lichtleiter 22a können dabei entweder
durch die erste Lichtleitermaske 16 geführt sein oder seit-
lich zwischen der ersten Lichtleitermaske 16 und der
Lichtleitermaske 18 zu einem Bündelungsbereich der
Lichtleitermaske 18 geführt sein. Das Lichtleiterbündel
kann dann am Formgusskörper eine besonders kompak-
te Anstrahlzone definieren, die ein einfaches Anstrahlen
von Lichtleitern erlaubt, welche auf der Abstrahlfläche
weit voneinander beabstandet sind. Ein Lichtleiter 22b
ist gezeigt, welcher von außen oder seitlich zwischen
den Lichtleitermasken 16, 18 eingeführt und zwischen
diesen eingeklemmt ist, um dann zum Rohrabschnitt 20
geführt zu werden. Es ist auch vorstellbar, dass ein Licht-
leiter 22b durch eine der Lichtleitermasken 16 oder 18
oder geschlängelt durch beide Lichtleitermasken 16, 18
in den Bereich zwischen den Masken 16, 18 geführt ist,
um dort eingeklemmt und/oder zum Rohrabschnitt 20 ge-
führt zu werden. Somit ist durch die Verwendung von
Lichtleitermasken eine seitliche Umleitung von Lichtlei-
tern auf einfache Art möglich. Auf diese Art kann der
Lichtleiter 22b zu einer Anstrahlzone an jeder beliebigen
Seite und/oder zu einer Anstrahlzone innerhalb des
Formgusskörpers geführt werden. Es versteht sich, dass
auch zum Rohrabschnitt 20 eine Vielzahl von Lichtleitern
22b geführt werden können, welche gebündelt und/oder
zu einer Anstrahlzone geführt sein können, welche an
einer im Rohrabschnitt und/oder in einer entsprechenden
Aufnahme innerhalb des Formgusskörpers liegenden
Wandfläche ausgebildet sein kann. Allgemein kann je-
weils ein Ende der Lichtleiter 22 an jeder der Außenflä-
chen und/oder den Außenflächen des Formgusskörpers
entsprechenden Verschalungsplatten 12 vorgesehen
sein und durch mindestens eine Lichtleitermaske 16, 18
geführt und/oder hindurchgeführt und/oder gehalten

sein. Ein Lichtleiter 22b ist zwischen den Lichtleitermas-
ken 16, 18 eingeklemmt und ist somit sogar durch beide
Masken gehalten und geführt. Beide Varianten der Licht-
leiterführung können gleichzeitig vorhanden sein oder je-
weils separat und/oder mehrfach verwendet werden, et-
wa um unterschiedlich angeordnetete Anstrahlzonen zu
bieten, welche beispielsweise ein mehrfarbiges Beleuch-
ten erleichtern können. Beim Herstellen werden in einer
Variante zuerst die Enden der Lichtleiter 22 wie ge-
wünscht an einer Verschalungsplatte 12 befestigt. Die
Lichtleitermasken 16, 18 werden in die Verschalung ein-
gebracht, etwa vermittels der Haken 14; dabei kann auch
der Rohrabschnitt 20 angeordnet werden. Dabei oder
danach werden die Lichtleiter 22 vermittels mindestens
einer der Lichtleitermasken 16, 18 entweder gebündelt
und in diesem Beispiel nach oben geführt, oder, vermit-
tels einer oder beider Lichtleitermasken 16 oder 18, seit-
lich zum Rohrabschnitt 20 oder an seine vorgesehene
Stelle geführt. Die Lichtleitermasken 16, 18 werden all-
gemein derart angeordnet oder beabstandet, dass sie
beim Einfüllen von Gussmaterial zumindest einen zwi-
schen ihnen angeordneten Lichtleiter 22 einklemmen.
Die Lichtleiter 22 oder das Bündel 24 werden wie ge-
wünscht bezüglich der Verschalung angeordnet, um min-
destens eine Anstrahlzone zu definieren. Dann wird ein
Formgussmaterial in die Gussform 10 eingefüllt, um die
Lichtleitermasken 16, 18 sowie die Lichtleiter 22
und/oder den Rohrabschnitt 20 zu umfließen und abzu-
decken. Dass Formgussmaterial wird ausgehärtet, aus-
geschalt und danach nachbearbeitet, um etwa eine ge-
wünschte Oberflächenbeschaffenheit zu erzeugen und
gegebenenfalls unerwünschte vorstehende Lichtleiter-
abschnitte und/oder Hakenstücke zu entfernen.
[0028] Fig. 2 zeigt eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Formgusskörpers 30 mit einer angewinkelten
Form. Innerhalb des Formgusskörpers 30 sind eine erste
Lichttleitermaske 16 und eine zweite Lichtleitermaske 18
angeordnet, welche jeweils eine der Form der Formguss-
körpers 30 entsprechende Abwinklung aufweisen. Auf
der Oberfläche des Formguss¬körpers 30 sind Leuch-
tenden 23 der Lichtleiter 22b zu erkennen. In diesem
Beispiel sind die Lichtleiter 22b jeweils zu Aufnahme 21
geführt, welche etwa vermittels Rohrabschnitten erzeugt
worden sein können, wie in Fig. 1 gezeigt. Alternative
Gussverfahren können ebenfalls verwendet werden. In-
nerhalb der Aufnahmen 21 sind jeweils Anstrahlzonen
mit Lichtleiterenden ausgebildet. In dieser Variante sind
mehrere Aufnahmen 21 vorgesehen, in welche jeweils
unterschiedliche Beleuchtungseinrichtungen oder
Leuchtkörper einsetzbar sind. Es können beispielsweise
in unterschiedlichen Farben leuchtende Leuchtkörper
verwendet werden.

Patentansprüche

1. Formgussstück, umfassend:
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- einen Formgusskörper (30), welcher aus aus-
gehärtetem Formgussmaterial ausgebildet ist;
- mindestens einen Lichtleiter (22), welcher in
dem Formgusskörper (30) aufgenommen ist;
- mindestens eine Lichtleitermaske (16), wobei
die Lichtleitermaske (16) im Inneren des Form-
gusskörpers (30) aufgenommen ist, wobei der
mindestens eine Lichtleiter (22) vermittels der
Lichtleitermaske (16) innerhalb des Formguss-
körpers (30) geführt ist, wobei der mindestens
eine Lichtleiter durch die mindestens eine Licht-
leitermaske geführt ist und wobei beabstandet
von der mindestens einen Lichtleitermaske (16)
eine weitere Lichtleitermaske (18) angeordnet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass der min-
destens eine Lichtleiter (22) zwischen der min-
destens einen Lichtleitermaske (16) und der
weiteren Lichtleitermaske (18) eingeklemmt ist.

2. Formgussstück nach Anspruch 1, wobei mindestens
eine der Lichtleitermasken (16, 18) als Gitter oder
Lochplatte oder Lochmatte oder Netz ausgebildet
ist.

3. Formgussstück nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei mehrere Lichtleiter (22) durch die
mindestens eine Lichtleitermaske (16) zu einem
Lichtleiterbündel (24) gebündelt sind.

4. Formgussstück nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der mindestens eine Lichtleiter
(22) in eine Außenfläche des Formgusskörpers (30)
geführt ist.

5. Formgussstück nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei mehrere Lichtleiter (22) durch
mindestens eine der Lichtleitermasken (16, 18) zu
einer gemeinsamen Beleuchtungseinrichtung ge-
führt oder führbar sind.

6. Formgussstück nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei mindestens eine der Lichtleiter-
masken (16, 18) gebogen und/oder gewellt und/oder
angewinkelt ist.

7. Verfahren zum Herstellen eines Formgussstücks
(30), insbesondere eines Formgussstücks (30) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend:

- Einbringen mindestens eines Lichtleiters (22)
in eine Gussform (10);
- Einbringen mindestens einer Lichtleitermaske
(16) in die Gussform (10);
- Anordnen des mindestens einen Lichtleiters
(22) derart, dass er durch die mindestens eine
Lichtleitermaske (16) geführt wird;
- Einbringen einer weiteren Lichtleitermaske
(18) und dabei Einklemmen des mindestens ei-

nen Lichtleiters (22) zwischen der mindestens
einen Lichtleitermaske (16) und der weiteren
Lichtleitermaske (18);
- Einfüllen von Gussmaterial in die Gussform
(10) derart, dass die mindestens eine Lichtlei-
termaske (16), die weitere Lichtleitermaske (18)
und der mindestens eine Lichtleiter (22) durch
das Gussmaterial umgeben ist.

8. Verfahren nach Anspruch 7, ferner umfassend das
Bündeln mehrerer Lichtleiter (22) vermittels der min-
destens einen Lichtleitermaske (16) und der weite-
ren Lichtleitermaske (18).

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder 8, wo-
bei das Einbringen des mindestens einen Lichtleiters
(22) in die Gussform (10) das Anbringen des min-
destens einen Lichtleiters (22) an der Gussform (10)
umfasst.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei
mindestens ein Lichtleiter (22) durch eine Öffnung
in der mindestens einen Lichtleitermaske (16) hin-
durchgeführt wird.

Claims

1. A form cast piece comprising:

- a form cast body (30) formed from a hardened
form cast material;
- at least one light-guiding element (22), which
is received in the form cast body (30);
- at least one light-guiding element mask (16),
wherein the light-guiding element mask (16) is
received inside the form cast body (30), wherein
the at least one light-guiding element (22) is run
inside the form cast body (30) by means of the
light-guiding element mask (16), wherein the at
least one light-guiding element is run through
the at least one light-guiding element mask and
wherein a further light-guiding element mask
(18) is arranged spaced apart from the at least
one light-guiding element mask (16), character-
ised in that the at least one light-guiding ele-
ment (22) is clamped between the at least one
light-guiding element mask (16) and the further
light-guiding element mask (18).

2. The form cast piece according to claim 1, wherein
at least one of the light-guiding element masks (16,
18) is realised as a grid or a perforated plate or per-
forated mat or a net.

3. The form cast piece according to one of the preced-
ing claims, wherein a number of light-guiding ele-
ments (22) are bunched by the at least one light-
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guiding element mask (16) to form a light-guiding
element bundle (24).

4. The form cast piece according to one of the preced-
ing claims, wherein the at least one light-guiding el-
ement (22) is run into an outer surface of the form
cast body (30).

5. The form cast piece according to one of the preced-
ing claims, wherein a number of light-guiding ele-
ments (22) are run or can be run through at least one
of the light-guiding element masks (16, 18) to a com-
mon lighting device.

6. The form cast piece according to one of the preced-
ing claims, wherein at least one of the light-guiding
element masks (16, 18) is curved and/or corrugated
and/or angled.

7. A method for producing a form cast piece (30), in
particular a form cast piece (30) according to one of
the preceding claims, comprising:

- introducing at least one light-guiding element
(22) into a mould (10);
- introducing at least one light-guiding element
mask (16) into the mould (10);
- arranging the at least one light-guiding element
(22) such that it is run through the at least one
light-guiding element mask (16);
- introducing a further light-guiding element
mask (18) including clamping the at least one
light-guiding element (22) between the at least
one light-guiding element mask (16) and the fur-
ther light-guiding element mask (18);
- filling the mould (10) with casting material such
that the at least one light-guiding element mask
(16), the further light-guiding element mask (18)
and the at least one light-guiding element (22)
are enveloped in the casting material.

8. The method according to claim 7, comprising bunch-
ing of a number of light-guiding elements (22) by
means of the at least one light-guiding element mask
(16) and the further light-guiding element mask (18).

9. The method according to one of claims 7 or 8, where-
in introducing the at least one light-guiding element
(22) into the mould (10) comprises attaching the at
least one light-guiding element (22) to the mould
(10).

10. The method according to one of claims 7 to 9, where-
in at least one light-guiding element (22) is passed
through an opening in the at least one light-guiding
element mask (16).

Revendications

1. Pièce moulée, comprenant :

- un corps moulé (30) qui est composé de ma-
tériau moulé durci ;
- au moins un élément de guidage de lumière
(22) qui est reçu dans le corps moulé (30) ;
- au moins un masque d’élément de guidage de
lumière (16), le masque d’élément de guidage
de lumière (16) étant reçu à l’intérieur du corps
moulé (30), l’au moins un élément de guidage
de lumière (22) étant guidé au moyen du mas-
que d’élément de guidage de lumière (16) à l’in-
térieur du corps moulé (30), l’au moins un élé-
ment de guidage de lumière étant guidé par l’au
moins un masque d’élément de guidage de lu-
mière et un autre masque d’élément de guidage
de lumière (18) étant disposé à distance de l’au
moins un masque d’élément de guidage de lu-
mière (16), caractérisée en ce que l’au moins
un élément de guidage de lumière (22) est serré
entre l’au moins un masque de guidage de lu-
mière (16) et l’autre masque d’élément de gui-
dage de lumière (18).

2. Pièce moulée selon la revendication 1, dans laquelle
au moins des masques d’éléments de guidage de
lumière (16, 18) est réalisé sous forme d’une grille
ou d’une plaque perforée ou d’un tapis perforé ou
d’un filet.

3. Pièce moulée selon une des revendications précé-
dentes, dans laquelle plusieurs éléments de guidage
de lumière (22) sont réunis par l’au moins un masque
d’élément de guidage de lumière (16) en un faisceau
d’éléments de guidage de lumière (24).

4. Pièce moulée selon une des revendications précé-
dentes, dans laquelle l’au moins un élément de gui-
dage de lumière (22) est guidé dans une surface
extérieure du corps moulé (30).

5. Pièce moulée selon une des revendications précé-
dentes, dans laquelle plusieurs éléments de guidage
de lumière (22) sont guidés ou peuvent être guidé
par au moins un des masques d’éléments de guida-
ge de lumière (16, 18) vers un dispositif d’éclairage
commun.

6. Pièce moulée selon une des revendications précé-
dentes, dans laquelle au moins un des masques
d’éléments de guidage de lumière (16, 18) est cour-
bé et/ou ondulé et/ou coudé.

7. Procédé de fabrication d’une pièce moulée (30), en
particulier d’une pièce moulée (30) selon une des
revendications précédentes, comprenant :
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- l’introduction d’au moins un élément de guida-
ge de lumière (22) dans un moule (10) ;
- l’introduction de l’au moins un masque d’élé-
ment de guidage de lumière (16) dans le moule
(10) ;
- la disposition de l’au moins un élément de gui-
dage de lumière (22) de manière à ce qu’il soit
guidé par l’au moins un masque d’élément de
guidage de lumière (16) ;
- l’introduction d’un autre masque d’élément de
guidage de lumière (18) avec serrage de l’au
moins un élément de guidage de lumière (22)
entre l’au moins un masque d’élément de gui-
dage de lumière (16) et l’autre masque d’élé-
ment de guidage de lumière (18) ;
- l’incorporation de matériau de moulage dans
le moule (10) de manière à ce que l’au moins
un masque d’élément de guidage de lumière
(16), l’autre masque d’élément de guidage de
lumière (18) et l’au moins un élément de guidage
de lumière (22) soient entourés par le matériau
de moulage.

8. Procédé selon la revendication 7, comprenant en
outre la réunion en faisceau de plusieurs éléments
de guidage de lumière (22) au moyen de l’au moins
un masque d’élément de guidage de lumière (16) et
de l’autre masque d’élément de guidage de lumière
(18).

9. Procédé selon une des revendications 7 ou 8, dans
lequel l’introduction de l’au moins un élément de gui-
dage de lumière (22) dans le moule (10) comprend
la pose de l’au moins un élément de guidage de lu-
mière (22) au niveau du moule (10).

10. Procédé selon une des revendications 7 à 9, dans
lequel au moins un élément de guidage de lumière
(22) est passé à travers un orifice de l’au moins un
masque d’élément de guidage de lumière (16).
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